
Satzu no

vom 13.07 .2020

zur Anderung der Friedhofssatzung der Ortsgemeinde Stetten vom 01 .01.2020

Der Gemeinderat Stetten hat aufgrund des $ 24 der Gemeindeordnung für Rheinland-Pfalz
(GemO) sowie der gg 2 Abs. 3, 5 Abs. 2 und 6 Abs. 1 Satz 1 des Bestattungsgesetzes
(BestG) folgende Anderungssatzung beschlossen, die hiermit bekanntgemacht wird:

S 12 (11 a) wird wie folst neu sefasst

a) Reihenqrabstäten für Erdbestattunqen

S 14 Abs. 5 wird wie folst neu qefasst

(5) Das Nutzungsrecht kann nur einmal für die gesamte Wahlgrabstätte für 10,20 oder 30
Jahre wieder verliehen werden. Die Widerverleihung erfolgt auf Antrag nach den in die-
sem Zeitpunkt geltenden Bestimmungen über den lnhalt des Nutzungsrechtes und die
zu zahlenden Gebühren. Beim Wiederenrverb des Nutzungsrechts wird die Abräumge-
bühr gemäß S 22 Abs. 2 erhoben, sofern sie aus anderen Gründen (2.8. Neuaufbau der
Grabanlage) noch nicht erhoben wurde.

S 22 wird wie folqt neu qefasst

(1) Vor Ablauf der Ruhezeit oder Nutzungszeit dürfen Grabmale nur mit vorheriger Zustim-
mung der Friedhofsverwaltung entfernt werden,

(2) Nach Ablauf der Ruhezeit bei Reihengrabstätten oder nach Ablauf des Nutzungsrechts
beiWahlgrabstätten werden die Grabmale und sonstigen baulichen Anlagen (inkl. Fun-
damente) durch den Friedhofsträger abgebaut und entsorgt. Die Gebühr für diese Leis-
tung wird nach Anzeige der Errichtung des Grabmals oder der sonstigen baulichen Anla-
gen oder nach Aufstellung des Grabmales oder der sonstigen Anlagen oder beiWieder-
erwerb der Grabstätte gemäß $ 14 Abs. 5 erhoben. Der Verfügungsberechtigte bzw.
Nutzungsberechtigte kann nach Anzeige bei der Friedhofsvenrvaltung innerhalb eines
Monats den Abbau und die Entsorgung des Grabmals und der sonstigen baulichen Anla-
gen (inkl. Fundamente) selbst vornehmen oder vornehmen lassen. Die Erstattung der
nach Satz 2 entrichteten Gebühr erfolgt, nachdem die Grabanlage vollständig und ord-
nungsgemäß abgebaut, vom Friedhofsgelände entfernt und dies schriftlich bestätigt
wurde.

(3) Vor lnkrafttreten dieser Satzung aufgestellte Grabmale und sonstige bauliche Anlagen
(inkl. Fundamente) auf Grabstätten sind innerhalb von 3 Monaten nach Ablauf der Ruhe-

zeit bei Reihengrabstätten oder nach Ablauf des Nutzungsrechts bei Wahlgrabstätten
durch den Verpllichteten abzubauen und zu entsorgen. Auf den Ablauf der Ruhe- bzw.

Nutzungszeit wird schriftlich oder durch öffentliche Bekanntmachung hingewiesen.
Kommt der Verpflichtete dieser Verpflichtung nicht nach, so ist die Friedhofsvenrualtung

berechtigt, die Grabstätten abräumen zu lassen. ln diesem Falle hat der Verpflichtete die

Kosten zu tragen.

(4) Verpflichteter ist bei Reihengrabstätten der lnhaber der Grabzuweisung (Verantwortli-

cher gem. $ 9 BestG), bei wahlgrabstätten der Nutzungsberechtigte.



(5) Als sonstige bauliche Anlagen nach dieser Satzung werden die Grabeinfassungen,
G rababdeckplatten, Fu ndamente, Bepflanzu ng i nkl. Wurzelwerk und Grabzubehör defi-
niert.

Diese Anderungssatzung tritt am Tage nach ihrer öffentlichen Bekanntmachung in
Kraft.
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Hinweis auf $ 24 Abs. 6 indeordnung
,,Satzungen, die unter Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der
Gemeindeordnung zustande gekommen sind, gelten ein Jahr nach der Bekanntmachung
als von Anfang an gültig zustande gekommen.
Dies gilt nicht, wenn

1. die Bestimmungen über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung, die
Ausfertigung oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind, oder
2. vor Ablauf der in Satz 1 genannten Frist die Aufsichtsbehörde den Beschluss
beanstandet oder jemand die Verletzung der Verfahrens- oder Form Vorschriften
gegenüber der Gemeindeverwaltung unter Bezeichnung des Sachverhalts,
der die Verletzung begründen soll, schriftlich geltend gemacht hat.

Hat jemand eine Verletzung nach Satz2 Nr. 2 geltend gemacht, so kann auch nach Ablauf
der in Satz 1 genannten Frist jedermann diese Verletzung geltend machen."


